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Zitat von PhilippC

Das könnte ein Knackpunkt sein.

Dann gibt es noch die GbR. Das ist die Gemeinschaft bürgerlichen Rechts. Das heißt:
Grundlage des „Wirtschaftens“ ist nicht das Handelsgesetzbuch, sondern das
Bürgerliche Gesetzbuch. Bei der GbR sollte man jedoch aufpassen, da die Haftung nicht
beschränkt ist und sie auch ohne Gesellschaftsvertrag entsteht. Es genügt schon, wenn
zwei Freiberufler sich gemeinsam eine Wohnung anmieten, um sie als Büro zu nutzen.

Grundlegend kann dich bei einer GbR niemand zwingen, Gewinn zu erwirtschaften. Es
ist halt einfach nur persönlich blöd, wenn du rote Zahlen schreibst.

Eine GbR ist eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts und erfordert schon einmal den
Zusammenschluss von mindestens zwei Rechtssubjekten. Damit scheidet sie für das o.g.
Vorhaben, als einzelne Privatperson über einen eigenen Betrieb eine weitere Person zu
beschäftigen, aus. Auch erfordert sie - anders als von dir dargestellt - natürlich einen
Gesellschaftsvertrag (vgl. §705 BGB).
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